
Warnstreik?  
Das ist nichts Neues!  
Immer zu Beginn von Tarifrunden rief die 
IGM dazu auf. War auch toll zu hören, wie 
viele in anderen Betrieben da raus gingen. 
Ne Stunde oder zwei, vielleicht sogar ei-
nen halben Tag lief nichts mehr im bei de-
nen im Betrieb. Und bei uns? Wenn`s hoch 
kam, ne halbe Stunde Mittagspause und 
immer nur wenige. Man konnte sich ja auf 
die anderen verlassen. Die bei Daimler, 
Opel oder wo`s sonst noch richtig zur Sa-
che ging. Die erreichten Ergebnissen gal-
ten dann auch für uns, das war bequem! 
 
Diesmal ist`s was Neues? 
Die IGM ruft Dich bei Avaya auf. Wenn Du 
„Tarifsicherheit statt Avaya-Willkür“ willst, 
musst Du und Deine Kollegin und Kollege 
neben Dir was tun. Niemand aus den an-
deren Betrieben holt für Euch die Kasta-
nien aus dem Feuer.  
Die IGM-Metall unterstützt die Belegschaft 
bei Avaya im Kampf um die Tarifbindung. 
Je deutlicher die Signale über die Ent-
schlossenheit der Belegschaft für den Ar-
beitgeber sind, um so schneller wird er ein-
lenken. Stell Dir vor alle Entwickler, Hot-
liner, Servicetechniker, kaufm. Bearbeiter, 
Disponenten, Verkäufer, Beschaffer, etc. 
etc. stehen beim Warnstreik vor der Tür.... 
Entweder Du und andere sind jetzt von An-
fang an mit dabei oder die Sache scheitert.  
 
Die IGM-Vertrauensleute bei Avaya sind 
zuversichtlich, dass wir es gemeinsam 
schaffen.  
 
Warnstreik! 
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Liebe Kollegin, lieber Kollege! 
 
Avaya Deutschland ist aus dem Me-
tall-Arbeitgeberverband ausgetreten 
und hat damit einen Angriff auf Dei-
ne Arbeits- und Lebensbedingungen 
gestartet. Über Tarifverträge wurden 
bisher die Arbeitsbedingungen, wie 
z.B. Entlohnung oder Arbeitszeit  
über den gesetzliche Rahmen hin-
aus verbessert. Indirekt haben da-
von auch die AT-Angestellten profi-
tiert.  
Nun will Dich Avaya von der Kampf-
kraft einer solidarischen IGM  
abkoppeln. In Zukunft will das  
Management große Teile Deiner  
Arbeitsbedingungen direkt mit Dir 
„vereinbaren“. Du ahnst, wie das 
ausgehen wird. 
Die Verhandlungen der IGM mit der 
Avaya Geschäftsleitung über eine 
Rückkehr in den Flächentarif ver-
laufen schleppend. Es ist nicht zu er-
warten, dass sich daran etwas än-
dert, es sei denn wir erhöhen den 
Druck.  
Die IGM wird deshalb die Avaya Mit-
arbeiterInnen noch im Oktober zu 
Warnstreiks und später ggf. zu ei-
nem Streik aufrufen.  

Streiks sind unser gutes Recht 
 
Der Streik ist ein Grundrecht (Artikel 9 Absatz 3 
Grundgesetz) und das rechtmäßige Mittel zur 
Durchsetzung der Tarifforderungen (Bundesar-
beitsgericht vom 12. September 1984 - 1 AZR 
342/83). Dies gilt für Warnstreiks genauso wie für 
den Vollstreik. 
Der Streik ist immer das letzte Mittel, um unsere 
Forderungen durchzusetzen. Daher ist es gerade 
dann notwendig, dass möglichst alle zum Streik 
aufgerufenen Arbeitnehmer/innen sich auch beteili-
gen. 
Jede Kollegin und jeder Kollege - egal, ob gewerk-
schaftlich organisiert oder nicht - darf an einem 
(Warn-) Streik teilnehmen. Der Arbeitgeber darf das 
nicht verhindern. Benachteiligungen wegen der 
(Warn-) Streikteilnahme sind unwirksam. 
 

"Gewerkschaftliche Warnstreiks sind nach Ablauf 
der Friedenspflicht auch während noch laufender 
Tarifverhandlungen zulässig" (Bundesarbeitsgericht 
vom 12. September 1984). Seit dem Avaya-Austritt 
aus dem Arbeitgeberverband besteht keine Frie-
denspflicht mehr. "Die Tarifvertragsparteien 
bestimmen selbst, wann die Verhandlungen ausge-
schöpft sind" (Bundesarbeitsgericht vom 21. Juni 
1988 - 1 AZR 651/86). 
Die Teilnahme an einem rechtmäßigen Streik ist 
keine Verletzung des Arbeitsvertrags. Maßregelun-
gen durch den Arbeitgeber wegen der Teilnahme 
an einem Streik sind verboten. Der bestreikte Ar-
beitgeber darf deshalb Streikenden nicht kündigen. 

Nach Ende des Streiks besteht ein Anspruch auf 
Weiterbeschäftigung. Während des Streiks ruht das 
Arbeitsverhältnis. Die Beschäftigten brauchen keine 
Arbeitsleistung erbringen. Ein Anspruch auf Ar-
beitsentgelt besteht für die Dauer des Streiks nicht. 
 

 
Auszubildende dürfen streiken! 
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richt dürfen auch Auszubildende für sie betreffende 
Tarifforderungen streiken (Bundesarbeitsgericht 
vom 30. August 1984 - 1 AZR 765/93).  
- auch für Auszubildende gilt das Grundrecht aus 
Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz 
- Ausbildungsbedingungen werden in Tarifverträgen 
geregelt und müssen notfalls erstreikt werden 
- Streikbeteiligung gefährdet grundsätzlich nicht 
den Ausbildungszweck. 
 
Streikunterstützung 
Die ausgefallenen Arbeitsstunden während des 
Streiks werden in der Regel weder vom Arbeitgeber 
noch von der Bundesagentur für Arbeit bezahlt. 
IG Metall-Mitglieder, die bei Streikbeginn 3 Monate 
satzungsgemäßen Beitrag gezahlt haben, erhalten 
vom ersten Tag der Arbeitsniederlegung an Streik-
unterstützung; ebenso bei Aussperrung und Maß-
regelung.  
Wer jetzt Mitglied werden will, bitte Kontakt mit der 
IGM-Verwaltungsstelle aufnehmen.  
Für ausgefallene Arbeitsstunden bei Warnstreiks 
gibt es keine Streikunterstützung. 

Wir verteidigen nicht egoistisch unse-
re Errungenschaften sondern tragen 
Verantwortung für unsere Familien 
und die Zukunft unserer Kinder. Der 
Arbeits- und Lebensstandard in unse-
rer Gesellschaft darf nicht Opfer von 
maßlosen Kapitalverwertungsinteres-
sen werden. 

Auch den Kunden gegenüber zeigt 
Avaya eine nie gekannte Arroganz: 
"Solange diese uns nicht eindeutig 
erklären können, warum sie von uns 
direkt betreut werden wollen, wer-
den wir ab sofort Neukunden nur 
noch über unsere Partner bedie-
nen", so Avaya Manager Michael-
Bernd Bayer.  


